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I. Haushaltssatzung 
des Landkreises Dillingen a.d.Donau 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Auf Grund der Artikel 57 ff. der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern erlässt der  
Landkreis Dillingen a.d.Donau folgende 
 

Haushaltssatzung 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und  
Ausgaben mit 142.522.800 EUR 
 
und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und  
Ausgaben mit 22.384.500 EUR 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaß-nah-
men wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe 
von insgesamt 37.115.000 EUR eingestellt 
(Atemschutzwerkstatt  - Ausstattung 452.000 
EUR, Baukostenzuschuss Stadt Dillingen 
1.100.000 EUR; Realschule Lauingen – Erneue-
rung Beleuchtung 205.000 EUR, Sanierung Bo-
den Turnhalle 68.000 EUR; Realschule Wertin-
gen – Generalsanierung 1.600.000 EUR; Gym-
nasium Wertingen – Dachsanierung Stiefelgang 
Turnhalle 500.000 EUR; Gymnasium Lauingen – 
Generalsanierung und Erweiterung Planungskos-
ten 400.000 EUR; Berufsschule Höchstädt – BA 
1a und 1b 1.300.000 EUR, Brandschutzmaßnah-
men 250.000 EUR; Berufsschule Lauingen – 
Brandschutzmaßnahmen 1.100.000 EUR; Kom-
munalunternehmen - Baukostenzuschuss Sanie-
rung Turm Schülerheim Lauingen 1.900.000 
EUR; Schwimmhalle Wertingen - Generalsanie-
rung 4.300.000 EUR; Kreisbauhof – Neubau 
Salzsilos 250.000 EUR; Kreisstraßen Straßen-
baumaßnahmen 23.690.000 EUR). 

 
§ 4 

 
(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen 

nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 
18 ff des Finanzausgleichgesetzes umzule-

gen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 

72.427.777 EUR 
(Umlagesoll) festgesetzt. 

 
(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus 

den nachstehenden Realsteuerkraft- zahlen, 
aus der Einkommensteuer und den Schlüs-
selzuweisungen bemessen: 
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Grundsteuer A 1.040.682 EUR  
Grundsteuer B 9.671.475 EUR 
Gewerbesteuer  57.690.622 EUR  
Einkommensteuer- 
beteiligung 55.470.915 EUR 
Umsatzsteuer- 
beteiligung 6.906.165 EUR 
80% der Schlüssel- 
zuweisungen, auf   
die die kreisangehörigen 
Gemeinden im Jahr 2024 
Anspruch hatten      14.803.612 EUR 
Summe der  
Bemessungs- 
grundlagen: 145.583.471 EUR 

 
(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzaus-

gleichsgesetzes wird der Umlagesatz für 
die 
Kreisumlage einheitlich auf 49,75 v.H. 
festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 

 
23.000.000 EUR 

festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 
in Kraft. 
 
Dillingen a.d.Donau, den 21.07.2025 
Landkreis Dillingen a.d.Donau 

 
Markus Müller 
Landrat 

 
II. Die Regierung von Schwaben hat als 

Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
18.07.2025 Nr. 12-1512-4/20/6 die Vorlage 
der Haushaltssatzung für 2025 bestätigt und 
den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredit-
aufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögenshaushalt des Landkreises in 
Höhe von 2.500.000 EUR gem. Art. 65 Abs. 
2 LKrO und Verpflichtungsermächtigungen in 
Höhe von 37.115.000 EUR gem. Art. 61 Abs. 
4 LKrO genehmigt. 

 
 
III. Öffentliche Auslegung: 
 Die Haushaltssatzung 2025 samt ihren Anla-

gen liegt gem. Art. 59 Abs. 3 Satz 3 LKrO 
vom Tage nach dieser Bekanntmachung bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung ei-
ner Haushaltssatzung beim Landratsamt Dil-
lingen, Finanzverwaltung, Zimmer 134, wäh-
rend der üblichen Dienststunden öffentlich 
zur Einsichtnahme aus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Dillingen a.d.Donau, 25.07.2025 

Markus Müller 

Landrat 


